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SaEun g des Förderyereins der Carl€rff€rundschule Weinheim€ulzbach

1. Name, Sits, Geschäftsiahr

1. Der Verein führt den Namen Förderverein Carl-Orff-Grundschule Weinheim-
Sulzbach.

2. Er hat seinen Sitz in Weinheim.
3. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden

4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

2. Zweck, Gemeinnützigkeit

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnifts,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

2. Zweck des Verein ist die ideelle und materielle Förderung der Aufgaben der Carl-
Orff-Grundschule, insbesondere indem

a. das Verständnis für die Belange der Grundschule gefördert wird,
b. Mittel bereitgestellt werden fär die Ausgestaltung und Durchfährung von

Veranstaltungen.
Dieser wird verwirklicht durch Beschaffung von Mitteln durch Beiträge,
Spenden und durch Veranstaltungen, die der Nutzung für den geförderten
Zweck dienen.

3. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Köperschaft fremd
sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begtinstigt werden.

3. Erwerb der ltlitgliedschaft

1. Mitglied kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet
hat, und jede juristische Person.

2. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.

4. Beendigung der ltllitgliedschaft

1. Der Austritt aus dem Verein ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei
Monaten zum Ende des Geschäftsjahres zulässig. DerAustritt erfolgt schriftlich.

2. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten
in grober Weise gegen die lnteressen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss
entscheidet der Vorstand.

5. Beitrag
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Es wird ein Beitrag erhoben, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung
festgesetä wird.



6. Organe des Vereins

Organe des Vereins sind
1. Der Vorstand und
2. Die Mitgliederversammlung.

7. Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem
a. 1. Vorsitzenden
b. 2. Vorsitzenden
c. Schriftfährer
d. Schatzmeister sowie
e. mindestens 2 Beisitzern.

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei
Jahren bestellt. Er bleibt jedoch bis zur Bestellung eines neuen Vorstandes im
Amt.

3. scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus dem Amt aus ist der
Restvorstand befugt, bis zut Neubestellung durch die nächste
Mitgliederversammlung den Vorstand gem. Ziffer 7-1zu ergänzen.

4. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich (S 26 BGB) vom 1.

Vorsitzenden und 2. Vorsitzenden vertreten. Jeder ist
alleinvertretungsberechtigt. lm lnnenverhältnis wird bestimmt, dass der 2.
Vorsitzende nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden zur Vertretung
berechtigt ist.

8. Mitgliedervercammlung

1. Die Mitgliederversammlung findet im 1. Quartal des Jahres statt.
2. Eine Mitgliederversammlung ist ferner einzuberufen, wenn das lnteresse des

Vereins dies erfordert oder wenn die Einberufung von einem Fünftel der Mitglieder
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird.

3. Jede Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung
vom 2. Vorsitzenden und bei Verhinderung der beiden Vorsitzenden von einem
der weiteren Vorstandsmitglieder gem. Ziffer 7.1 der Satzung schriftlich unter
Einhaltung einer Frist von anreiWochen einberufen.

4. Mit der Einladung ist die vom Vorstand festgesetäe Tagesordnung mitzuteilen.
5, Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf

die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
6. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung

vom 2. Vorsitzenden geleitet. lst auch dieser verhindert, bestellt die
Mitgliederversammlung einen Versamm lungsleiter.

7. Jedes Mitglied ist stimmberechtigt.
8. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der

Beschlussfassung die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
L Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter bestimmt.

Sofern ein Ftinftel der erschienenen Mitglieder dies verlangt, erfolgt die
schriftliche Abstimmung.
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8a. Kassenprüfer

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer.
Die Kassenprüfer dürfen nicht Mitglieder des Vorstands sein. Eine direkte Wiedenruahl
als Kassenprüfer ist nicht zulässig.

9. Beurkundung

Über den Verlauf und die Ergebnisse, insbesondere die Beschlussfassungen, der
Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen ist eine Niederschrift anzufertigen,
die vom Versammlungsleiter und vom Schriftführerzu unterzeichnen ist.

10. Satsungsänderungen

1. Zur Anderung der Satzung ist die Mehrheit von alei Dritteln der abgegebenen
gültigen Stimmen erforderlich. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht.

2. Zur Anderung des Vereinszwecks ist eine Mehrheit von neun Zehntel aller
Mitglieder erforderlich.

l{. Auflösung

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck
einberufenen Mitgliederversammlung und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Stimmenthaltungen blieben außer
Betracht.

2. Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt
das Vermögen des Vereins an die

Carl-Orff-Grundschule Weinheim-Sulzbach,
Goethestraße 1,

69469 Weinheim,

die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der
Ziffer 2 dieser Satzung zu veruvenden hat,

Satzung vom 10. Mäz 2005, in der Fassung vom 01. Oktober 2012.

lnkrafüreten
Die Satzungsänderungen treten nach Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung
vom 29.1 1 .2012 zum 01 .01.2013 in Kraft.


